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I. Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB zur 2. Änderung des
Bebauungsplans „Burgwiesen I – Hohenzollernstraße“ Sigmaringen

1. Grund für die Änderung
Mit der 2. Bebauungsplanänderung „Burgwiesen I - Hohenzollernstraße“ werden die
planungsrechtlichen Voraussetzungen und städtebaulichen Kennwerte zur Bebauung
und Nutzung einer derzeit als Parkplatz und Grünfläche mit Veranstaltungsplatz
genutzten Fläche geschaffen. Ziel ist, ein Hotel zu errichten, das in Qualität und
Umfang das Spektrum der Beherbergungsmöglichkeiten der Stadt erweitert.

Zur Änderung dieses Bebauungsplanes sind mehrere Alternativen als Hotelstandort ins
Spiel gebracht und verworfen worden. Zuletzt hat sich der Standort „Donaubühne“
aufgrund der konkreten Planungsabsicht zum Bau und Betrieb des Hotels in dieser
außergewöhnlichen Lage mit Blick über die aufgestaute Donau zur Nordflanke des
Schlosses der Fürsten zu Hohenzollern-Sigmaringen durchgesetzt, so dass nach
Abschluss dieser Bebauungsplanänderung der planungsrechtliche Rahmen zur
Realisierung des seit Jahren angestrebten Hotelprojektes gegeben ist.

Mit Rechtswirksamkeit dieser Bebauungsplanänderung sind die Festsetzungen des
vorherigen Bebauungsplanes im Geltungsbereich dieser Änderung aufgehoben.

2. Lage und Abgrenzung des Gebiets
Der Geltungsbereich der 2. Bebauungsplanänderung „Burgwiesen I -
Hohenzollernstraße“ erstreckt sich über 4.470 m2. Der genaue Geltungsbereich ist im
Plan „01-68.2“ zeichnerisch festgelegt. Er umfasst das Flurstück Nr. 373/32, das
westlich von der Burgstraße begrenzt wird, nördlich von der Straße In den Burgwiesen
und im Süden bis zum Donauufer reicht.

3. Geltendes Recht und Verfahren

Der rechtskräftige Bebauungsplan „Burgwiesen I - Hohenzollernstraße“ 01-68 sowie der
Flächennutzungsplan (FNP, 2005) weisen im heute unbebauten Bereich eine
Grünfläche aus.
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Ausschnitt FNP im Bereich des B-Plans 01-68.2

Ausschnitt des seit 13.2.1976 rechtskräftigen B-plans 01-68
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Als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ wird das „beschleunigte Verfahren“ nach
§ 13a BauGB angewandt. Mit der Anlage eines Hotels an diesem Standort soll der
bisher weitgehend brach liegende oder lediglich als Parkplatz genutzte Teil der Fläche
zur weiteren städtebaulichen Entwicklung aktiviert werden. Das Hotel wird in diesem
seit über 40 Jahren beplanten Innenbereich als Initial zum Ausbau des
Fremdenverkehrs in Sigmaringen gesehen, so dass für Folgenutzungen zukünftig auch
die nördlich angrenzende, bislang unbebaute Fläche an Attraktivität gewinnt und
baulich entwickelt wird.

Die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens stellen sich
entsprechend der Anforderungen des BauGB wie folgt dar:

3.1 Die zulässige Grundfläche liegt unterhalb der zulässigen Höchstgrenze von
2,0 ha (Fallgruppe 1: § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB). Das Baufenster umfasst eine
Fläche von 1.240 m2.

3.2 Zulässige Vorhaben, die den Festsetzungen dieses B-Plans entsprechen,
erfordern keine Prüfung nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz. (§ 13a
Abs. 1 Satz 4 BauGB)

3.3 Aufgrund dieser Bebauungsplanänderung werden entsprechend der Vorprüfung
keine der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter (Flora-Fauna-
Habitat- und Vogelschutzgebiete) beeinträchtigt (§ 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB).
(s. Formblatt „Natura 2000“ als Anlage zum Umweltsteckbrief, Ingenieurbüro
Karcher GmbH, Bad Saulgau, 25.9.2019).

3.3 Bei der Planung sind keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der
Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des
Bundesimmissionsschutzgesetzes zu beachten.

Dementsprechend vereinfacht sich das Verfahren folgendermaßen:

• keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB,
• die frühzeitige Bürger- und Behördenbeteiligung entfällt,
• Ausgleichsverpflichtung nach § 1a Abs. 3 BauGB entfällt,
• auf die Angaben, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind (nach
§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB), wird verzichtet,
• keine zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB,
• kein Monitoring gemäß § 4c BauGB.

Die Bebauungsplanänderung weicht von den Darstellungen des Flächennutzungsplans
ab. Der Bebauungsplan kann in diesem Verfahren abweichend von der Darstellung des
Flächennutzungsplans (s. Abb. FNP 2005: Parkplatz und Grünfläche) geändert werden,
da die geordnete städtebauliche Entwicklung nicht beeinträchtigt und der FNP im Zuge
nachfolgender Berichtigung angepasst wird. (§ 13a Abs. 2 Nr. 2).
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4. Verkehrserschließung
Das Plangebiet ist über die bestehende Straße In den Burgwiesen erreichbar. Der
geplante Hotelstandort liegt sehr nah an einer Zufahrt zur B32.
Zwei Linien des Stadtbusses haben mit der Station „Burgstraße“ am
gegenüberliegenden Donauufer einen nahegelegenen Haltepunkt. Der Bahnhof kann
zu Fuß in 600 m Entfernung erreicht werden.

5. Ver- und Entsorgung des Plangebietes
Die Ver- und Entsorgung mit Wasser, Strom, Gas und Telekommunikation sowie
Abwasser ist über die bestehende Leitungsinfrastruktur In den Burgwiesen gesichert.

6. Bodenordnende Maßnahmen
Zur Fläche der Bebauungsplanänderung sind keine bodenordnenden Maßnahmen nach
BauGB erforderlich.

7. Planungskonzept und Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen
Mit der Änderung dieses Bebauungsplanes wird der Rahmen für eine bereits
fortgeschrittene Planung zur Anlage eines Hotels geschaffen. Damit orientieren sich die
Festsetzungen am konkreten Vorhaben, das im Vorfeld eng mit der Stadtverwaltung
abgestimmt wurde.

Als Art der Nutzung ist im Wesentlichen mit einem Hotelgebäude das
Beherbergungsgewerbe vorgesehen. Die zulässige Art der Nutzung wird im
Sondergebiet nach § 11 BauNVO um weitere, dem Fremdenverkehr sowie der
Erholungsnutzung zugeordnete Nutzungsarten ergänzt.

Die Grundflächenzahl von 0,3 würde bei voller Ausnutzung des Baufensters noch
unterschritten. Mit Anlagen der GRZ II nach § 19 Abs. 4 BauNVO kann die relativ
niedrig festgesetzte GRZ I um bis zu 100% überschritten werden, um die Vielzahl der
hier bestehenden und geplanten Funktionen wie Donauuferweg, Veranstaltungsplatz
mit Sitzterrassen sowie Hotelterrasse und PKW-Stellplätze auf der Fläche zu
ermöglichen.

Mit der Festsetzung der Erdgeschossrohfußbodenhöhe wird der Anforderung an
hochwasserangepasste Planung entsprochen, da der Planbereich im
Überschwemmungsgebiet (HQ100) liegt. Des Weiteren bildet die EFH die Referenzhöhe
für die Festsetzungen der Gebäudehöhen.

Mit den Festsetzungen der maximalen Trauf-, Wand-, First- und Gebäudehöhe wird
das Gebäude in seiner konkreten Dimension definiert. Das Gebäude wird in seiner
Funktion und Lage als städtebaulicher „Sonderbaustein“ positioniert, dennoch beziehen
sich die Höchstmaße auf den baulichen und landschaftlichen Kontext, so dass der
Neubau an dieser Stelle eingegliedert wirkt. Es werden verschiedene Höhen definiert,
um entweder eine Dachform mit Traufe und First zu erhalten oder bei
Flachdachbauweise über die maximal zulässige Wandhöhe den Hauptkörper zu
begrenzen und ein mögliches Dachgeschoss nur als zurückversetztes Staffelgeschoss
zuzulassen.
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Mit der Geschossflächenzahl von 1,0 sowie einer Zahl von mindestens 3
Vollgeschossen wird gewährleistet, dass eine anvisierte Zimmerzahl von 70 mit
zusätzlichen Versammlungs- und Versorgungseinrichtungen realisiert werden kann. Die
Höchstzahl von 4 Geschossen räumt ein, das oberste Geschoss bei begrenzter
Gebäudehöhe als Vollgeschoss zu nutzen.

Das Baufenster mit Abstand zu allen Grenzen entspricht der offenen Bauweise. Es
wird jedoch eine abweichende Bauweise festgesetzt, um ein Gebäude mit Länge über
50 m zulassen zu können und damit der Funktion und Dimension eines geplanten
Hotels zu entsprechen. Die Festsetzung Einzelhaus entspricht dem ungeteilten
Baugrundstück und dem Baufenster mit Grenzabständen.

Die Baugrenzen gelten für das Hauptgebäude, das einen Winkel zur Donau aufschlägt.
Einerseits wird möglichst viel Außenraum am Donauufer erhalten, andererseits ist der
Abstand zur Straße ausreichend dimensioniert, um den Eingangsbereich mit
Stellplätzen zu gestalten.

Beidseits des Hotels und zur Straße ausgerichtet ist eine Fläche für Nebenanlagen
und Stellplätze vorgesehen, um die erforderlichen dem Hotel dienenden Einrichtungen
zu ermöglichen und im Gegenzug den Bereich zwischen Hotel und Donau von
baulichen Anlagen (ausgenommen einer Geländemodellierung und
Grünraumgestaltung) frei zu halten.

Der Grünplatz vereint mehrere Funktionen. Die Wesentlichen sind: Durchgang und
Durchfahrt über den Donauuferweg, Treffpunkt und Veranstaltungsort „Donaubühne“
mit dem Schloss als Hintergrundkulisse, Außenbereich der Hotelgastronomie mit
Zugang zum Wasser. Die Vielfalt der funktionalen Ansprüche wird den Bereich durch
gebaute landschaftsarchitektonische Gestaltung noch mehr als bereits im Bestand
prägen – daher wird die bisher allgemein als Grünanlage festgesetzte Fläche genauer
als „Grünplatz“ definiert. Das Grün soll jedoch weiterhin das städtische Ufer prägen und
auch als Habitatstruktur eine ökologische Verbindung entlang der Donau bilden.

8. Auswirkungen des Bebauungsplans
Die Umweltanalyse mit Beschreibung möglicher Auswirkungen auf die Umwelt besteht
als separate Anlage (25.9.2019, Ingenieurbüro Karcher GmbH, Ehingen/Bad Saulgau).
Im Ergebnis sind keine erheblichen Umweltbeeinträchtigungen zu erwarten.

Auf das Hochwasserrisikogebiet im Geltungsbereich wird im Kapitel „IV Hinweise, Nr. 5
Hochwasser“ eingegangen. Die Umgrenzung der Flächen, die bei heutigem Gelände
und einem 100jährlichen Hochwasserereignis überschwemmt würden, ist im Plan
markiert. Gemäß § 78b WHG berücksichtigt die Festsetzung der
Erdgeschossrohfußbodenhöhe (EFH) die Höhenlage des Wasserspiegels bei
Hochwasserereignissen und bewirkt damit insbesondere den Schutz von Leben und
Gesundheit sowie die Vermeidung erheblicher Sachschäden.
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II. Planungsrechtliche Festsetzungen zum Bebauungsplan 01-68.2
„Burgwiesen I - Hohenzollernstraße“ Sigmaringen

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
s. Planeinschrieb

- Sondergebiet Zweckbestimmung HOTEL – SO Hotel gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO

Zulässig sind:

1.1 Gebäude und Anlagen des Beherbergungsgewerbes sowie die dazugehörigen
betriebsbezogenen Nebeneinrichtungen (z.B. Hotelverwaltung);

1.2 Schank- und Speisewirtschaften einschließlich Außengastronomie sowie sonstige
der Zweckbestimmung des Gebietes dienende Verkaufseinrichtungen mit insgesamt bis
zu 50 m² Verkaufsfläche;

1.3 Anlagen und Räume für Konferenz-, Seminar- und Kulturbetrieb, sofern sie der
Nutzung des Beherbergungsgewerbes untergeordnet sind;

1.4 Räume die der Gesundheit, Sport und Erholung dienen, sofern sie der Nutzung des
Beherbergungsgewerbes untergeordnet sind;

Ausnahmsweise zulässig sind:
1.5 Maximal 2 Wohnungen für die in dem Sondergebiet Hotel tätigen Betriebsinhaber,
Betriebsleiter oder die im Sondergebiet tätigen Mitarbeiter;

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1. BauGB i.V.m. §§ 16-20 BauNVO)
Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch:

2.1 Die Grundflächenzahl – GRZ (§ 19 BauNVO)
s. Planeinschrieb

Mit Anlagen der GRZ II nach § 19 Abs. 4 BauNVO kann die GRZ I um bis zu 100%
überschritten werden.

2.2 Die Geschoßflächenzahl – GFZ (§ 20 BauNVO)
s. Planeinschrieb

2.3 Die Zahl der Vollgeschosse – Z (§ 20 BauNVO i.V.m. §2 Abs. 6 LBO)
s. Planeinschrieb.

2.4 Die Höhe baulicher Anlagen – TH, WH, FH/GH (§ 16 Abs. 2 und § 18 Abs. 1
BauNVO i.V.m. § 74 Abs. 1 Nr. 1. LBO)
s. Planeinschrieb
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Die maximal zulässigen Höhen baulicher Anlagen sind jeweils auf die
Erdgeschossrohfußbodenhöhe (EFH) bezogen.
Die EFH ist im Plan in Meter ü.NN festgesetzt. Von der EFH können ausnahmsweise
gemäß § 31 BauGB Abweichungen bis zu +/-0,3 m zugelassen werden, wenn
nachgewiesen wird, dass sich die Abweichung weder nachteilig auf die
hochwasserangepasste Planung auswirkt noch eine Geländeveränderung verursacht,
die gegenüber dem Umfeld funktional nachteilig oder gestalterisch störend ist. Der
Nachweis über die Höhenlage ist gemäß § 2 Abs. 3 LBOVVO zeichnerisch
darzustellen.

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2. BauGB i.V.m. §§ 22-23 BauNVO)

3.1 Die Bauweise
s. Planeinschrieb

- abweichende Bauweise – a (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
Die Beschränkung der Länge von Gebäuden nach § 22 Abs. 2 BauNVO gilt nicht für
den Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung.

3.2 Die überbaubaren Grundstücksflächen
s. Planeintrag

4. Fläche für Nebenanlagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
s. Planeintrag

Nebenanlagen und Stellplätze sind gemäß § 12 (6) BauNVO nur innerhalb der
Baufenster oder innerhalb der Fläche für Nebenanlagen zulässig.

5. Grünplatz (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
s. Planeintrag
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III. Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 LBO
zur 2. Änderung des Bebauungsplans 01-68.2
„Burgwiesen I - Hohenzollernstraße“ Sigmaringen

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
Die örtlichen Bauvorschriften gelten für den räumlichen Geltungsbereich der 2.
Bebauungsplanänderung „Burgwiesen I - Hohenzollernstraße“ 01-68.2, Gemarkung
Sigmaringen, in der Fassung vom 02.01.2020.

§ 2 Örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 LBO
Ziel der örtlichen Bauvorschriften ist, der exponierten Lage am Donauufer gegenüber dem
Kulturdenkmal Schloss der Fürsten zu Hohenzollern-Sigmaringen und damit dem
besonderen Stadt- und Landschaftsbild gerecht zu werden.

2.1 Werbeanlagen uns weitere Austattungselemente:

- Anlagen der Außenwerbung sind nur an der Stätte der Leistung als Eigenwerbung
zulässig. Sie dürfen nur an straßenseitigen Fassaden der Gebäude unterhalb der Traufe
(bzw. unterhalb der maximalen Wandhöhe) angebracht werden.

- Zulässig sind Werbeanlagen am Gebäude, deren Schriftzüge mit Einzelbuchstaben mit
einer maximalen Schrifthöhe von 0,60 m ausgebildet sind. Einzelne Elemente (z.B.
Anfangsbuchstaben, Logos) können bis zu 1,20 m hoch sein. Die Tiefe der Werbeanlage
oder der Gesamtabstand zur Außenwand des Gebäudes darf 0,3 m nicht überschreiten.

- Straßenseitig sind bis zu 3 Fahnenmasten mit maximal 8 m Höhe über Grund sowie im
Zugangs-/Zufahrtsbereich ein Schild/Stele mit einer Höhe bis zu 4,5 m über Grund zulässig.

- Alle Werbeanlagen müssen in Werkstoff, Farbe, Proportion und Anordnung auf die
Gestaltung der Fassade abgestimmt sein und sich dieser in ihrer Gestaltung unterordnen.

- Befinden sich mehrere Einrichtungen in einem Gebäude, so sind die Werbeanlagen
einheitlich zusammenzufassen oder in Form, Gestaltung, Material, Anordnung und
Beleuchtungsart aufeinander abzustimmen.

- Werbeanlagen können unbeleuchtet, hinterleuchtet oder angestrahlt werden.
Wechselndes oder bewegtes Licht ist unzulässig. Lichtprojektionen und
Bildschirmwerbungen sind unzulässig. Beleuchtung muss blendfrei sein.

- Ausnahmen in Dimension, Lage und Beleuchtung der Werbeanlage können zugelassen
werden, wenn das oben genannte Ziel nicht beeinträchtigt wird.

- Zu der mit der Bauverwaltung unter Einbeziehung der Denkmalschutzbehörde
abgestimmten Gebäudegestaltung sind Ergänzungen oder Änderungen nicht zulässig,
wenn eine erhebliche Abwertung des äußeren Bildes (Dach und Fassade) bewirkt würde.
Hierzu zählen beispielsweise äußere Elemente der Haustechnik oder
Verschattungselemente, die durch Häufung, Farbgebung, beziehungslose Anordnung oder
andere Merkmale negativ auffallen.
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2.2 Fassaden und Dachmaterial /Farbgebung:

- Bei Material- und Farbwahl für Außenwände, Dachflächen und nach außen wirkende
Bauteile sind grelle Farben oder stark reflektierende und spiegelnde Materialien
- ausgenommen Glas - unzulässig. Die Farb- und Materialwahl ist am bestehenden
Stadtbild der Innenstadt Sigmaringens zu orientieren und dementsprechend durch Erd-,
Ocker- und Rottöne zu bilden. Reinweiß ist nur ausnahmsweise für untergeordnete Bauteile
und Flächen oder als Akzentfarbe zulässig.

Beispielhaft weites Spektrum von Erd-, Ocker- und Rottönen, die in Sättigung und Helligkeit
variiert werden können.

2.3 Außenmöblierung

- Bezogen auf die Farbwahl gilt für die Elemente der Außenmöblierung die Vorschrift 2.2.

§ 3 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer den örtlichen Bauvorschriften nach dieser Satzung vorsätzlich
oder fahrlässig zuwiderhandelt. Bei Zuwiderhandlungen gegen die örtlichen Bauvorschriften
gelten die Bestimmungen des § 75 LBO.

§ 4 Inkrafttreten

Die örtlichen Bauvorschriften treten mit der öffentlichen Bekanntmachung des
Satzungsbeschlusses über den Bebauungsplan nach § 10 Abs. 3 BauGB i.V. mit § 74 Abs.
7 LBO in Kraft.
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IV. Hinweise

1. Bodenschutz
Die Grundsätze des sparsamen und schonenden Umganges mit dem Boden sind zu
beachten. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen (§ 4
BodSchG, §§ 1 und 2 BauGB, §§ 1 und 2 BNatSchG).
Der Mutterboden ist getrennt vom übrigen Aushub abzutragen und vor Vernichtung oder
Vergeudung zu schützen (§§ 1 und 202 BauGB, §§ 1 und 2 BNatSchG, 4 BodSchG).
Um die biologische Aktivität des Mutterbodens zu erhalten, ist dieser in maximal 2 m
hohen Mieten bis zur Wiederandeckung/Verarbeitung zwischenzulagern. Die Mieten
sind durch geeignete Profilierung vor Vernässung zu schützen.

Bei Geländeauffüllungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des
Erdmassenausgleichs oder der Geländemodellierung, darf der humose Oberboden
(Mutterboden) des Urgeländes nicht überschüttet werden.
Bei der Erschließung und den einzelnen Bauvorhaben ist den Standards der DIN 19731
zur „Verwertung von Bodenmaterial“ sowie dem Merkblatt des Landkreises Sigmaringen
"Bodenschutz bei Bauarbeiten" zu folgen.

Sollte anfallender Bodenaushub für Auffüllungen im Außenbereich vorgesehen sein, ist
das Merkblatt „Erdauffüllungen / Erdaufschüttungen im Außenbereich“ zu beachten. Die
entsprechenden Anträge zur Genehmigung der Auffüllung sind rechtzeitig beim
Landratsamt Sigmaringen / Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz einzureichen. Auch
bei genehmigungsfreien Auffüllungen sind die rechtlichen und fachlichen Anforderungen
des Bodenschutzes sowie des Naturschutzes zu beachten.

Im Plangebiet befindet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand keine altlastverdächtige
Fläche. Es wird darauf hingewiesen, dass sich im östlichen Bereich ein Altarm der
Donau befindet. Wird bei der Erschließung oder den Baumaßnahmen auf
Müllablagerungen gestoßen oder werden Verunreinigungen des Baukörpers bzw. des
Bodens (z. B. unnatürlicher Geruch, Verfärbung) festgestellt, ist umgehend das
Landratsamt Sigmaringen / Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz zu verständigen.

2. Niederschlagswasser
Für die Beseitigung von Niederschlagswasser von befestigten und unbefestigten
Flächen ist der § 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (Handhabung von
Niederschlagswasser) sowie der § 46 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg
(Abwasserbeseitigungspflicht) zu beachten. Hierbei sind die Verordnung des
Ministeriums für Umwelt über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser vom
22.03.1999, die Arbeitshilfen der LUBW „für den Umgang mit Regenwasser in
Siedlungsgebieten“, das Merkblatt der DWA-A-138 sowie der Leitfaden zur
naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung des Umweltministeriums anzuwenden.
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3. Wassergefährdende Stoffe
Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 62 WHG (z. B. Heizöl, Diesel)
müssen die Anforderungen, die sich aus der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen - AwSV- ergeben, eingehalten werden. Flächen, auf denen
mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, sowie Flächen, auf denen stärkere
Ablagerungen durch Immissionen zu erwarten sind, müssen wegen deren
Schmutzfrachten und aus Vorsorgegründen an die Sammelkläranlagen angeschlossen
werden.

4. Grundwasser
Falls bei Bauarbeiten im Plangebiet Grundwasser angetroffen wird, ist sofort der
Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz des Landratsamtes Sigmaringen zu informieren.
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass einer dauerhaften Grundwasserabsenkung
nicht zugestimmt werden kann.

5. Hochwasser
Teile des Geltungsbereichs dieser Bebauungsplanänderung liegen im Bereich HQ100,
das heißt einem Überschwemmungsgebiet, das statistisch hundertjährlich mit
Hochwasser überflutet wird. Der gegenwärtige Bereich des HQ100 ist in der
Planzeichnung markiert (HQ100 +571,0 m ü. NN; HQextrem +572,0 m ü. NN).
Hochwasserrisikogebiete sind auf der Internetseite von der Landesanstalt für Umwelt
Baden-Württemberg (LUBW) http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/ klassifiziert
und dargestellt oder können bei der Bauverwaltung der Stadt erfragt werden.
Im Internet sind unter www.hochwasserbw.de Kompaktinformationen (unter dem Reiter
„Unser Service - Publikationen“) zur Hochwasservorsorge, hochwasserangepasstem
Bauen und weiteren Hochwasserthemen, sowie der Leitfaden „Hochwasser-Risiko-
bewusst planen und bauen“ erhältlich.
Zur Errichtung von baulichen oder sonstigen Anlagen im Bereich des
Überschwemmungsgebietes ist § 78 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zu beachten.
Heizölverbraucheranlagen sind nur im Rahmen des § 78 c Abs. 2 WHG zulässig.

6. Geotechnik
Bei geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z.B.
zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des
Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch
ein privates Ingenieurbüro empfohlen.
Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes wird auf das Geotop-Kataster
vom LGRB im Internet hingewiesen (http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope).
Für Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht (§ 4 Lagerstättengesetz) beim
LGRB. Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden
Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten
der Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.
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7. Bauabfall, Altlasten
Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt und
einer Verwertung zugeführt bzw. als Abfall entsorgt werden.
Bei der Verwertung von mineralischen Reststoffen sind die Anforderungen der
Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall
eingestuften Bodenmaterial vom 14.03.2007 bzw. die vorläufigen Hinweise zum Einsatz
von Baustoffrecyclingmaterial des damaligen Ministeriums für Umwelt und Verkehr BW
vom 13.04.2004 einzuhalten.
Bei der Verwertung von humosem Bodenmaterial in der durchwurzelbaren Bodenschicht
oder als Oberboden ist die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
anzuwenden.

8. Rodung von Gehölzen außerhalb der Vogelbrutzeit
Die Rodung von Gehölzen ist außerhalb der Vogelbrutzeit, also vom 01.Oktober bis zum
29.Februar, auszuführen. In Ausnahmefällen kann von der vorgegebenen Frist
abgewichen werden, wenn durch fachkundige Begutachtung sichergestellt wird, dass
kein Gelege von den Arbeiten betroffen ist. (gemäß §§ 39 und 44 BNatSchG,
Artenschutz)


